
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Arnsberg 

Gebührenanpassung zum 01.01.2026 für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunter-
künfte und Übergangswohnheime sowie Übergangswohnungen für ausländische Flücht-
linge und Spätaussiedler  

Gem.  § 5 Abs. 4 der Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften und Übergangs-
wohnheimen für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler der Stadt Arnsberg in der zur Zeit 
geltenden Fassung sind die Benutzungsgebühren, die sich nach Abs. 3 aus einer Grundgebühr 
und den Verbrauchsgebühren zusammen setzen, jährlich anzupassen. Grundlage für die Berech-
nung der Benutzungsgebühren sind die jährlich zu erstellenden Wirtschaftlichkeitsberechnungen. 

Danach werden ab dem 01.01.2026 folgende Gebühren je Monat erhoben: 

Für Obdachlosenunterkünfte: 

Grundgebühr pro m2: 11,64 € 

Verbrauchsgebühren: 
Strom pro Person: 28,91 € 
Heizung pro m2: 1,39€ 
Wasser pro Person: 10,98€  

Für Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler: 

Grundgebühr pro m2: 

Verbrauchsgebühren: 

14,47 € 

Strom pro Person: 34,62 € 
Heizung pro Person: 
Wasser pro Person: 

19,48 € 
21,01€  

Für Übergangswohnungen für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler: 

Grundgebühr pro m2: 6,14€ 

Verbrauchsgebühren: 
Strom pro Person: 34,62 € 
Heizung pro Person: 19,48 € 
Wasser pro Person: 21,01 € 

Arnsberg, 19.12.2025  

Stadt Arnsberg 
Der Bürgermeister 

alf Pa(31 Bittner 
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